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§ 1 Name, Sitz, Zweck und Aufgaben des Vereins 
 
1. Der Modellsportverein Neustadt in Sachsen (e.V.) mit Sitz in Neustadt, Berthelsdorfer 

Straße 29 a, wurde am 13.03. 1990 gegründet und am 27.03.1990 in das Vereinsregister 
eingetragen. 

  
2. Zweck des Vereines ist die Wahrung, Pflege und Förderung des Modellsportes. Er ist 

für alle Modellsportler und Modellsportlerinnen offen. 
 
3. Der Verein führt folgendes ovales Emblem: 
 

   
 
4. Die Verwendung des Vereinsnamens und dessen Emblems bedarf der Zustimmung des 

Vorstandes. 
 
5. Der Verein ist Mitglied im Deutschen Modellflieger Verband e.V. (DMFV). 
 
6. Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 

„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 Erwerb, Pacht, Errichtung, Ausbau und Erhaltung von Modellsportanlagen bilden die 

Voraussetzung zur gemeinsamen Ausübung des Sportes. 
 
7. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-

cke. 
 
8. Der Modellsportverein Neustadt in Sachsen (e.V.) bietet interessierten Personen Unter-

stützung im Rahmen der Möglichkeiten des Vereines. 
 
9. Die Teilnahme an Wettbewerben, Schauveranstaltungen und Ausstellungen ist freiwil-

lig. 
 
 
 
§ 2 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
1.  Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die das 7. Lebensjahr vollen-

det hat. 
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2. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Antrag, der an den 

Vorstand zu richten ist. Dieser Antrag soll den Namen, Geburtsdatum, Beruf bzw. Tä-
tigkeit und Adresse enthalten. 

 Bei Personen unter 18 Jahren ist der Antrag auch von dem gesetzlichen Vertreter zu 
unterzeichnen. Dieser verpflichtet sich damit gleichzeitig gesamtschuldnerisch zur Zah-
lung des Aufnahmebeitrages, der Mitgliedsbeiträge und sonstiger Geldforderungen des 
Vereines. 

 
3. Der Vorstand entscheidet nach einer Probezeit von 12 Monaten über den Aufnahmean-

trag nach freiem Ermessen. Er teilt dem Antragsteller die Aufnahme oder die Ablehnung 
seines Antrages schriftlich mit.  

 
4. Der Vorstand kann Ehrenmitglieder auf Lebenszeit ernennen. 
 
5. Gastflieger und Interessenten können eine Tagesmitgliedschaft erwerben. Über den 

schriftlichen Aufnahmeantrag (Eintragung im Flugbuch) entscheidet der Vorstand. Ist 
kein Vorstandsmitglied anwesend, erfolgt die Entscheidung über die Aufnahme durch 
den Flugleiter. Die Tagesmitgliedschaft endet mit Beendigung des Flugbetriebes am je-
weiligen Tag und dem entsprechenden Eintrag im Flugbuch (Austritt), Tagesmitglieder 
besitzen kein Stimmrecht bei der Mitgliederversammlung. 

 
 
 
§ 3 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste 

oder durch Austritt aus dem Verein. 
 
2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Bei be-

schränkt Geschäftsfähigen ist die Austrittserklärung auch von dem gesetzlichen Vertre-
ter zu unterzeichnen. 

 Der Austritt kann nur zum Ende eines Kalenderjahres erfolgen, wobei eine schriftliche 
Kündigung bis 31.08. dem Vorstand zu übergeben ist. 

 
3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen 

werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung des Mit-
gliedsbeitrages oder von Umlagen 2 Monate im Rückstand ist. Der Beschluss des Vor-
standes über die Streichung muss dem Mitglied mitgeteilt werden. Gegen den Beschluss 
ist kein Rechtsmittel gegeben. 

 
4. Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereines verletzt, kann 

es durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor Be-
schlussfassung des Vorstandes muss dem Mitglied Gehör gewährt werden. Der Be-
schluss des Vorstandes ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. 

 
5. Gegen den Beschluss kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung bin-

nen einem Monat nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand einlegen. Der Vorstand 
hat binnen zwei Monaten nach fristgemäßer Einlegung der Berufung eine Mitglieder-
versammlung einzuberufen, die abschließend über den Ausschluss entscheidet. Bis da-
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hin ruhen sämtliche Rechte und Ehrenämter des vom Vorstand ausgeschlossenen Mit-
gliedes. 

 Ein Anspruch auf Rückerstattung des Beitrages besteht nicht. 
 
 
 
§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
1. Die Mitglieder haben das Recht, die Geräte, Anlagen und Einrichtungen des Vereins zu 

benutzen und an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 
 
2. Die Mitglieder haben im Rahmen ihrer Betätigung im Verein die erlassenen Ordnungs-

vorschriften zu beachten, sowie die Pflicht, sich für das Ziel und den Zweck des Vereins 
einzusetzen. 

 
3. Jedes Mitglied sowie Mitglieder auf Probe müssen eine, ihrer Sportart entsprechende 

Haftpflichtversicherung abschließen. Ausgenommen hiervon sind „Ruhende Mitglieder“ 
 Welche Rechte und Pflichten ein „Ruhendes Mitglied“ besitzt, entscheidet der Vorstand 

mittels Beschluss. 
 
4. Umweltbelastungen durch Lärm, Boden- und Luftverunreinigungen müssen vermieden 

werden. 
 
5. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes sind für jedes Vereins-

mitglied oder jeden anderen Modellsportler auf dem Vereinsgelände bindend. 
 
6. Die Mitglieder unterliegen der Treuepflicht gegenüber dem Verein. 
 
 
 
§ 5 Finanzordnung 
 
1. Bei der Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahmegebühr zu zahlen. Des Weiteren 

werden von den Mitgliedern Jahresbeiträge erhoben.  
 Zur Finanzierung besonderer Vorhaben des Vereines können Umlagen erhoben werden, 
 deren Höhe den doppelten Jahresbeitrag nicht überschreiten darf. Ebenso kann für nicht 

geleistete Aufbaustunden eine Ausgleichszahlung in die Vereinskasse beschlossen wer-
den. 

 
2. Höhe und Fälligkeit von Aufnahmegebühren, Jahresbeiträgen und Umlagen werden 

vom Vorstand festgelegt. Die Höhe der Ausgleichszahlung für Arbeitsstunden be-
schließt ebenfalls der Vorstand. 

 
3. Die Probezeit unterliegt der Beitragspflicht, „Ruhende Mitglieder“ unterliegen nicht der 

Beitragspflicht 
 
4. Ehrenmitglieder haben alle Mitgliedsrechte, sie sind jedoch von der Pflicht zur Zahlung 

von Gebühren, Beiträgen, Umlagen und Ausgleichzahlungen befreit. 
 
5. Der Vorstand kann in Einzelfällen Gebühren, Beiträge, Umlagen und Ausgleichzahlun-

gen ganz oder teilweise bis zu einem Jahr nach Bewilligung erlassen oder stunden. 
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6. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Ausgenommen hier-
von sind Übungsleiterpauschale, deren Höhe der Vorstand beschließt. 

 
7. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. 
 
8. Entstehen einem oder mehreren Mitgliedern durch die Teilnahme an sportlichen Veran-

staltungen, oder anderen Maßnahmen (entsprechend der Satzung), hohe Kosten, kann 
eine anteilige Rückerstattung aus der Vereinskasse gegen Vorlage der Belege erfolgen. 
Dazu ist ein Antrag des Mitgliedes sowie die Zustimmung des Vorstandes erforderlich. 

 
9. Zur Nachweisführung über die Finanzen ist vom Schatzmeister ein Kassenbuch zu füh-

ren und alle Belege 10 Jahre aufzubewahren. 
 
10. Einmal jährlich ist vom Revisor eine Kassenprüfung durchzuführen, wozu ihm sämtli-

che Unterlagen des Vereins, Rechnungen, Bankauszüge und dergleichen zur Verfügung 
zu stellen sind. Die Kassenprüfung muss vor der Jahreshauptversammlung abgeschlos-
sen sein. 

 
 
 
§ 6 Die Mitgliederversammlung 
 
1. Höchstes Gremium des Vereines ist die Mitgliederversammlung. Sie findet mindestens 

einmal im Jahr statt (Jahreshauptversammlung) und wird vom Vorstand unter Einhal-
tung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberu-
fen. Schriftlich heißt in Textform gemäß § 126 b BGB. Die Frist beginnt mit dem Ver-
senden der letzten Einladung an die dem Vorstand bekannte Adressen. 

 
2. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Wo-

che vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Ta-
gesordnung beantragen, worauf der Versammlungsleiter zu Beginn der Mitgliederver-
sammlung über die beantragte Ergänzung abstimmen lässt. Zur Aufnahme dieses Antra-
ges ist die Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

 
3. Satzungsänderung sowie Anträge zur Abwahl des Vorstandes müssen den Mitgliedern 

mit der Einladung zur Versammlung schriftlich bekannt gegeben werden. 
 
4. Weiterhin wird die Mitgliederversammlung vom Vorstand einberufen, wenn besondere 

Umstände dieses erforderlich machen, oder wenn es mindestens 1/3 der Mitglieder, oder 
der Revisor fordern. 

 
5. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 

stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied, geleitet. 
 
6. Die Versammlung ist, unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder, beschluss-

fähig. 
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7. Stimmberechtigt ist jedes volljährige Mitglied mit Ausnahme von Probemitgliedern und 
ruhenden Mitgliedern. Jugendliche ab vollendetem 14. Lebensjahr sind stimmberechtigt, 
wenn sie eine Erklärung vorlegen. Darin soll der gesetzliche Vertreter die Einwilligung 
zu allen Handlungen des Minderjährigen in Ausübung der Mitgliedsrechte erklären. 

 
8. Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste 

zulassen. 
 
9. Beschlussfassungen benötigen die einfache Mehrheit aller abgegebenen gültigen Stim-

men. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Versammlungsleiters. 
 Zur Änderung der Satzung ist die 2/3 Mehrheit aller anwesenden Stimmberechtigten 

erforderlich. 
 
10. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss 

geheim durchgeführt werden, wenn ein Mitglied dies beantragt.  
 
11. Bei Wahlen ist derjenige gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt. 
 
12. Über Beschlüsse und Wahlen ist ein Protokoll aufzustellen, das vom Versammlungslei-

ter und einem Mitglied zu unterzeichnen ist. Dieses Protokoll muss mindestens 10 Jahre 
aufbewahrt werden. 

 
13. Ein Mitglied ist vom Stimmrecht auszuschließen, wenn es sich im Interessenwiderstreit 

befindet. 
 
 
 
§ 7 Vorstand und Revisor 
 
1. Der Vorstand setzt sich mindestens aus folgenden Funktionen / Ämtern zusammen: 
 
 Funktion/Amt Aufgabengebiete  
 
 Vorsitzender Geschäftsführer, Koordinierung aller Aktivitä-

ten, Öffentlichkeitsarbeit, Vertretung im Rechts-
verkehr 

 
 Stellvertretender Vorsitzender Unterstützung bzw. Vertretung des Vorsitzen-

den, Vertretung im Rechtsverkehr 
 
 Schatzmeister Kassenwesen und Nachweisführung der Finan-

zen, Partner zur Bank, Kassierungen 
 
 Stellvertretender Schatzmeister übernimmt Aufgaben und Kasse vom Schatz-

meister, wenn dieser längere Zeit nicht verfügbar 
ist 

    
 
2. Zur Vertretung im Rechtsverkehr besitzt der Vorsitzende sowie sein Stellvertreter die 

alleinige Befugnis (Einzelvertretungsrecht). 
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3. Der Vorstand übernimmt im laufenden Jahr die Geschäftsführung und ist den Mitglie-
dern rechenschaftspflichtig. 

 
4. Es wird ein selbstständiger Revisor gewählt, welcher nicht Teil des Vorstandes ist. Er 

hat die Aufgabe der jährlichen Revision der Finanzen. Er hat das Recht an den Vor-
standsversammlungen teil zu nehmen, ist aber dort nicht stimmberechtigt. 

 
5. Der Vorstand und das Revisionsorgan werden in der Jahreshauptversammlung gewählt 

bzw. abgewählt. Die Amtszeit beträgt vier Jahre, endet aber erst mit der Wahl eines 
neuen Vorstandes. Eine Wiederwahl ist zulässig. 

 Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 
 
6. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so setzt der verbliebene 

Vorstand für die restliche Amtsdauer einen kommissarischen Nachfolger ein. 
 
 
 
§ 8 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes 
 
1. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in der Vorstandsversammlung, die vom Vorsitzen-

den bzw. stellvertretenden Vorsitzenden einberufen wird. Die Leitung übernimmt der 
Vorsitzende als Versammlungsleiter, in dessen Abwesenheit der stellvertretende Vorsit-
zende. 

 Die Einberufungsfrist beträgt eine Woche. Eine Tagesordnung braucht nicht angekün-
digt werden. Die Einladung kann schriftlich oder mündlich erfolgen. 

 
2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter 

der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende anwesend ist. Bei Beschlussfas-
sung entscheidet die Mehrheit, bei Stimmengleichheit die Stimme des Versammlungs-
leiters. 

 
3. Beschlüsse des Vorstandes können auch per E-Mail gefasst werden. Es entscheidet die 

einfache Mehrheit aller Vorstandsmitglieder. 
 
4. Über die Vorstandsversammlungen und den beschließenden E-Mail Verkehr ist ein Be-

schlussprotokoll zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 
 
§ 9    Verlust der Gemeinnützigkeit 
 Bei Verlust der Gemeinnützigkeit, nach Begleichung aller Rechnungen und Außenstän-

de fällt das Vermögen des Vereines an den Deutschen Modell Flieger Verband (DMFV) 
53123 Bonn, Rochusstraße 104-106, der es unmittelbar und ausschließlich für gemein-
nützige Zwecke zu verwenden hat. 

 
 
 
§ 10 Auflösung des Vereines  
 
 Die Auflösung des Vereines kann nur im Wege einer schriftlichen Abstimmung durch 

2/3 Mehrheit aller Mitglieder beschlossen werden. 
 



 8 

 Danach werden alle Geräte, Maschinen und Anlagen, die nicht Eigentum des Vereines 
sind, an die Eigentümer übergeben. 

 
 Vereinseigentum wird verkauft, wobei die Vereinsmitglieder das Vorkaufsrecht besit-

zen. Miet- und Pachtverträge sind zu kündigen. 
 
 Alle Vertragspartner und das Amtsgericht sind von der Auflösung des Vereines zu in-

formieren. 
 
 Nach Begleichung aller Rechnungen und Außenstände fällt das Vermögen des Vereines 

an den Deutschen Modell Flieger Verband (DMFV) 53123 Bonn, Rochusstraße 104-
106, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 
 Alle organisatorischen und vermögensrechtlichen Angelegenheiten bei der Auflösung 

regelt der Vorstand oder eine gesondert gewählte Kommission. 
 
 

* 
 
 
Diese Satzung wurde am 30.03.2012 durch Beschluss der Mitgliederversammlung wirksam 
und löst die Satzung vom 20.02.2010 ab, die damit ihre Gültigkeit verliert. 


